
Wichtiger Hinweis

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

 

     Was ist versichert?      Was ist nicht versichert?

  

✔

✘

 

✘ Kampfhunde sowie deren Kreuzungen und Mischungen

 

✘

✘

✔

✔      Gibt es Deckungsbeschränkungen?

✔  

 

✔

✔ Auslandsdeckung bis zu einem Jahr, weltweit. ! aus vorsätzlicher Handlung;

 ! zwischen Mitversicherten;

!

★ gewollter und ungewollter Deckakt;

★ Teilnahme an Unterricht, Rennen und Turnieren; ! an gepachteten oder geliehenen Sachen.

★ Forderungsausfall.  

 !

✔ !

!

 

Zusätzlich versichert werden können:

Neu hinzukommende oder geborene Hunde sind nur be- 

schränkte Zeit mitversichert.

Wir gewähren Ihnen Versicherungsschutz für folgende Scha-

densereignisse, die während der Wirksamkeit dieses Vertra-

ges eintreten und auf Ihren Hund zurückzuführen sind und 

für die Sie als Halter oder von Ihnen bestimmte Hüter des Tie-

res einstehen müssen:

den Tod, die Verletzung bzw. Gesundheitsschädigung von 

Menschen (Personenschäden);

Gegenstand dieser Versicherung ist es, gegen Sie geltend 

gemachte gesetzliche Haftpflichtansprüche privatrechtli-

chen Inhalts eines Dritten aus der privaten Haltung von 

Hunden zu prüfen, berechtigte Ansprüche zu befriedigen 

und unberechtigte abzuwehren.

Gewerblich oder landwirtschaftlich gehaltene Tiere, die 

über eine gesonderte gewerbliche Tierhalterhaftpflicht- 

versicherung versichert werden.

Schäden, welche auf Grund eines Vertrages oder Zusagen 

über den Umfang der gesetzlichen Haftung hinausgehen.

Jagdhunde, für die Versicherungsschutz durch eine Jagd-

Haftpflicht-Versicherung besteht.

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versiche-

rung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und 

Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten versichern. 

Sonst müssten wir einen erheblich höheren Beitrag verlan- 

gen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungs- 

schutz herausgenommen, beispielsweise alle Schäden: 

Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert. Hierfür be- 

nötigen Sie gegebenenfalls eine separate Absicherung. Dazu 

gehören beispielsweise:

Wir bieten Ihnen eine Hundehalterhaftpflichtversicherung an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken, die im Zusammenhang 

mit Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden stehen, die Ihr Hund verursacht hat.

die Beschädigung bzw. Vernichtung von Sachen (Sachscha- 

den);

einen Vermögensschaden, der sich aus einem Personen- 

oder Sachschaden ergibt.

durch den Gebrauch eines versicherungspflichtigen Kraft- 

oder Luftfahrzeugs;

Wie hoch ist die Versicherungssumme?

Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen können 

Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem Versicherungsschein ent- 

nehmen.

Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu den vereinbar- 

ten Versicherungssummen.

Wird ein Selbstbehalt vereinbart, wird dieser vom Entschä- 

digungsbetrag in Abzug gebracht.

Hundefuhrwerke (private Kutschen, Schlitten, Dog-Karts 

und sonstiger Fuhrwerke).
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     Wo bin ich versichert?

 

✔

     Welche Verpflichtungen habe ich?

 

➟

➟

➟

➟

➟

     Wann und wie zahle ich?

 

➟

➟

➟

➟

     Wann beginnt und endet die Deckung?

 

➟

➟

     Wie kann ich den Vertrag kündigen?

 

➟

➟

➟

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den 

ersten Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der 

Zahlung.

Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein.

Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen ist im Versicherungsschein genannt.

Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, die Beiträge von Ihrem Konto einzuziehen.

Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat. 

Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.

Die Hundehalterhaftpflichtversicherung gilt weltweit. Auch wenn Sie während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts 

einen Haftpflichtschaden verursachen, sind Sie geschützt.

Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:

Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht 

worden sind. 

Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße Schaden- 

berichte bei der Schadenermittlung und –regulierung zu unterstützen. 

Ebenfalls können Sie oder wir auch z.B. nach einem Schadenfall oder bei endgültigem Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos 

-etwa Abschaffen Ihres Hundes- den Versicherungsvertrag kündigen.

Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer.

Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen.

Hat der Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert sich dieser automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Ver- 

längerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag.

Sie können den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlänge- 

rungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen).

Darüber hinaus können Sie einen Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei Jahren geschlossen worden ist, 

zum Schluss des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten kündigen.
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